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Landtag Nordrhein-Westfalen 2. November 2023 
18. Wahlperiode 
 
 
 
 
 
 

Vorlage  
 
 
an den Haushalts- und Finanzausschuss 
 
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2024 (Haushaltsgesetz 2024) 
 
 
Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 18/5000 
 
 
 
 
 
Einzelplan 06 – Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 
hier: Kapitel 06 070 (Landeszentrale für politische Bildung) 
 
 
 
Bericht über das Ergebnis der Beratungen des Hauptausschusses 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votum 
 
Der Einzelplan 06, Kapitel 06 070 – Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissen-
schaft – wird unverändert angenommen. Die Zuständigkeit des Hauptausschusses bezieht 
sich nur auf Kapitel 06 070.  
  

18

VORLAGE

18/1829
Alle Abgeordneten
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Bericht 
 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2024 (Haushaltsgesetz 2024) – Drucksache 18/5000 – wurde vom  
Plenum am 23. August 2023 zur federführenden Beratung an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse mit der Maßgabe überwie-
sen, dass die Beratung des Personalhaushalts einschließlich aller personalrelevanten Ansätze 
im Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteiligung des Unterausschusses Personal des 
Haushalts- und Finanzausschusses erfolgt. 
 
 
B Beratungen 
 
Der Einzelplan 06, nur Kapitel 06 070 im  Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur und 
Wissenschaft wurde vom Hauptausschuss in den Sitzungen am 14. September 2023, am 
19. Oktober 2023 sowie am 2. November 2023 beraten. Die Abstimmung im Hauptausschuss 
erfolgte am 2. November 2023.  
 
Mit der Vorlage 18/1502 lag der Erläuterungsband zum Einzelplan 06 vor. Auf die weiteren 
Vorlagen zu den Sitzungen des Hauptausschusses:  
 
Vorlage 18/1769 (Neudruck) 
Vorlage 18/1771 
Vorlage 18/1772 
und 
Vorlage 18/1808 
 
wird hingewiesen. 
 
 
C Änderungsanträge der Fraktionen 
 
Von der Fraktion der SPD wurden die im Anhang dargestellten drei Änderungsanträge zur 
Beratung und Abstimmung vorgelegt. Die jeweiligen Abstimmungsergebnisse und das Abstim-
mungsverhalten ergeben sich aus dem Anhang. 
 
 
D Ergebnis 
 
Der Hauptausschuss votiert mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, FDP und AfD für eine unveränderte 
Annahme des Kapitels 06 070 im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur und Wissen-
schaft.  
 
 
 
 
Klaus Voussem 
Vorsitzender 
 
 
 
Anhang 
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Änderungsanträge der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2024 

 
 

Lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag-
steller 
(Frak-

tion/en) 

Antrag 
(eventuell Begründung) 

Abstimmungs- 
ergebnis 

 

1 SPD 
 

Kapitel 06 070 Landeszentrale für politische Bildung  
Titel 684 21 Sonstige Zuschüsse für Zwecke der politischen Bildungsarbeit 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 

2024 Ansatz lt. HH 2023 
 
 
von 
um 
auf 

 
 

2.586.200 Euro 
860.000 Euro 

3.446.200 Euro 

 
 
 
 
 

  
 

3.446.200 Euro 
 

 
Begründung: 
 
Die Landeszentrale für politische Bildung ist eine Einrichtung von herausragender Bedeutung in  
Zeiten von zunehmenden Extremismus, Rassismus. Es gibt ein vielseitiges Bedürfnis für  
politische Bildung. Eine Kürzung der Gelder in genannter Höhe ist ein verheerendes Vorgehen.  

abgelehnt 
 
CDU 
SPD 
Grüne 
FDP 
AfD 
 

 
 
nein 
ja 
nein 
ja 
nein 
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Änderungsanträge der Fraktionen zum Einzelplan 06 
zum Haushaltsgesetz 2024 

Lfd. Nr. 
des 
An-

trags 

Antrag-
steller 
(Frak-

tion/en) 

Antrag 
(eventuell Begründung) 

Abstimmungs- 
ergebnis 

 

2 SPD 
 

Kapitel 06 070 Landeszentrale für politische Bildung 
Titel 684 22       Beratungsleistungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 

2024 Ansatz lt. HH 2023 
von 
um 
auf 

3.601.000 Euro 
1.360.100 Euro 
4.961.100 Euro 

 
 
 
 
 

 3.601.000 Euro 
 

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung 
2024 Ansatz lt. HH 2023 

von 
um 
auf 

5.290.500 Euro 
860.900 Euro 

6.151.400 Euro 

 
 
 
 
 

 6.151.400 Euro 
 

 
Begründung: 
Die vorgesehene Stärkung des Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus, so wie es die  
Landesregierung vorhat, bedarf – gerade in heutigen Zeiten – eine Bereitstellung von mehr Mittel.  
Die Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus kommt gerade in heutigen  
Zeiten einer großen Bedeutung zu. Hierfür sind 1 Mio. € vorgesehen. 
Weitere 360.100 Euro sind für die Opferberatungsstellen vorgesehen. Die Opferberatungsstellen 
leisten eine wertvolle Arbeit. In Anlehnung an eine im Hauptausschuss  

abgelehnt 
 
CDU        
SPD 
Grüne 
FDP 
AfD 
 

 
 
nein 
ja 
nein 
Enth. 
nein 
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durchgeführte Evaluation, muss diese weiter verstärkt werden. Vor allem, brauchen die  
Beratungsstellen Mittel zum Erhalt und zur Verstärkung ihres Personals. Daher wird – zumindest  
– eine zehnprozentige Aufstockung der vorgesehenen Mitteln (Inflationsausgleich) als sinnvoll 
erachtet. 
Die vorgesehene Stärkung des Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus, so wie es die 
Landesregierung vorhat, bedarf – gerade in heutigen Zeiten – eine Bereitstellung von mehr Mit-
tel. Die Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus kommt gerade in heutigen 
Zeiten einer großen Bedeutung zu. Eine Kürzung der Verpflichtungsermächtigung ist daher nicht 
förderlich. 
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Änderungsanträge der Fraktionen zum Einzelplan xx 
zum Haushaltsgesetz 2024 

 
 

Lfd. Nr. 
des An-

trags 

Antrag-
steller 
(Frak-

tion/en) 

Antrag 
(eventuell Begründung) 

Abstimmungs- 
ergebnis 

 

3 SPD 
 

Kapitel 06 070  Landeszentrale für politische Bildung 
Titelgruppe 81            Förderung der Gedenkstätte Stalag 326 
Titel 883 81 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinde    

verbände 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 

2024 Ansatz lt. HH 2023 
 
 
von 
um 
auf 

 
 

0 Euro 
1.000.000 Euro 
1.000.000 Euro 

 
 
 
 
 

  
 

1.000.000 Euro 
 

 
Begründung: 
 
Im Jahr 2023 waren zur finanziellen Beteiligung an der Errichtung der Gedenkstätte, auch im  
Rahmen einer beabsichtigten Stiftungsgründung, 1.000.000 Euro bereitgestellt worden. Die  
Stiftung wird weiterhin beabsichtigt zu gründen. Die dafür vorgesehen Gelder sind bisher nicht für  
die Stiftung verwendet worden. Daher sind diese für das Jahr 2024 weiter bereitzustellen.  

abgelehnt 
 
CDU 
SPD 
Grüne 
FDP 
AfD 
 

 
 
nein 
ja 
nein 
Enth. 
nein 

 

 
 




